
Jugendordnung
des Gesangvereins "Eintracht 1886" Unterboihingen e.V.

Die Chorjugend wird gebildet durch alle Sängerinnen und Sänger im Alter von sechs
Jahren bis höchstens 21 Jahren.

Sie bekennt sich zu den Zielen des Gesangvereins Eintracht 1886 Unterboihingen e.V.,
des Weiteren trägt die Chorjugend zur Persönlichkeitsbildung der Sängerinnen und
Sänger durch Förderung des sozialen Verhaltens bei.

Der Jugendvertreter/die Jugendvertreterin setzt sich für die Belange der Chorjugend
im Verein ein und ist ein Mitglied im Vorstand des Gesangvereins Eintracht 1886
Unterboihingen e.V.
Der Jugendvertreter/die Jugendvertreterin wird jeweils auf die Dauer von zwei Jahren
in der Mitgliederversammlung von allen Mitgliedern gewählt. Wählbar ist, wer zum
Zeitpunkt der Wahl zumindest 16 Jahre und nicht älter als 27 Jahre ist.

Soweit nichts anderes bestimmt ist gilt für den Bereich der Chorjugend die Satzung
des Gesangvereins Eintracht 1886 Unterboihingen e.V.

Die Jugendordnung wurde vom Ausschuss des Gesangvereins Eintracht 1886
Unterboihingen e.V. am 23. Oktober 2018 beschlossen und trat an diesem Tag in
Kraft.


